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Richtlinien

zur Durchführung

des Sofortprogramms zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit

- Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung Jugendlicher

(Sofortprogramm-Richtlinien - SPR)
Vom 1. Dezember 1999

in der Fassung der Zweiten Änderung vom 3. November 2000

Artikel 1

Ziele und Leistungen
(1) Die Leistungen dieses Sofortprogramms dienen dem Ziel - im Einklang auch mit den Be​schäftigungspolitischen Leitlinien der Europäischen Union und mitgefördert aus dem Europäi​schen Sozialfonds-, Bewerberinnen und Bewerbern um einen Ausbildungsplatz, die noch für das laufende Ausbildungsjahr 2000/2001 einen Ausbildungsplatz suchen, und arbeitslosen Jugendlichen eine Ausbildung, eine Qualifizierung oder eine Beschäftigung zu vermitteln. Das Sofortprogramm ist zum effektiven Abbau der Jugendarbeitslosigkeit unabdingbar notwendig. Ein Rechtsanspruch auf Leistungen besteht nicht.

(2) Als Leistungen werden angeboten:

1. Förderung von lokalen und regionalen Projekten zur Ausschöpfung und Erhöhung des betrieblichen Lehrstellenangebotes (Artikel 2)

(2. Trainingsprogramm für noch nicht vermittelte Bewerberinnen und Bewerber  (Artikel 3)) aufgehoben




3. Ein Ausbildungsjahr in außerbetrieblicher Ausbildung für im De​zember noch nicht vermittelte Bewerberinnen und Bewerber und gegebenenfalls Fortset​zung der außerbetrieblichen Ausbildung bis zum Berufsabschluss (Artikel 4)


4. Nachholen des Hauptschulabschlusses (Artikel 5)

5. Arbeit und Qualifizierung für (noch) nicht ausbildungsgeeignete Jugendliche (AQJ) (Ar​tikel 6)


6. Berufliche Nach- und Zusatzqualifizierung (Artikel 7)


7. Lohnkostenzuschüsse für arbeitslose Jugendliche (Artikel 8)


8. Qualifizierungs-Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) (Artikel 9)


9. Beschäftigungsbegleitende Hilfen (Artikel 10)

10. Soziale Betreuung zur Hinführung an Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnah​men (Artikel 11) 

11. Mobilitätshilfen (Artikel 11 a).

(3) Die Leistungen können zugunsten Jugendlicher erbracht werden, die das 25. Lebensjahr zu Beginn der Leistung noch nicht vollendet haben.

(4) Für alle Maßnahmen gilt, dass junge Frauen entsprechend ihrem Anteil an den noch nicht vermittelten Bewerberinnen und Bewerbern für Ausbildungsplätze oder entsprechend ihrem Anteil an der Arbeitslosigkeit Jugendlicher zu berücksichtigen sind. Das Gleiche gilt für ausländische Jugendliche mit Ausnahme der Maßnahmen nach Artikel 4. 

(5) Benachteiligte und behinderte Jugendliche sind, soweit eine anderweitige Förderung nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) nicht in Betracht kommt, im Rahmen des Sofortprogrammes besonders zu fördern.

(6) In den Maßnahmen sollen, soweit sinnvoll und geboten, möglichst berufsbezogene 

Grundkenntnisse im Bereich der Informations- und Kommunikationstechniken vermittelt oder 

vertieft werden.

Artikel 2
Förderung von lokalen und regionalen Projekten zur

Ausschöpfung und Erhöhung des betrieblichen Lehrstellenangebotes

§ 1 Zielsetzung

Zur Unterstützung der Bemühungen, noch nicht vermittelte Bewerberinnen und Bewerber um Ausbildungsplätze für das laufende Ausbildungsjahr 2000/2001 sowie Jugendliche, die im Rahmen dieses Programms eine außerbetriebliche Ausbildung beginnen, in betriebliche Ausbildung zu vermitteln, können Projekte auf lokaler und regionaler Ebene zur Ausschöpfung noch nicht genutzter betrieblicher Ausbildungskapazitäten sowie zur Mobilisierung neuer zusätzlicher betrieblicher Ausbildungsplätze gefördert werden.

§ 2 Förderfähige Projekte

Gefördert werden können insbesondere:


Projekte, mit denen neue Ausbildungsverbünde geschaffen oder bestehende Ausbildungs​verbünde ausgeweitet werden;


Projekte, die neue Ausbildungsbetriebe in Bereichen mit bisher geringer Ausbildungsbeteili​gung für die Aufnahme der Berufsausbildung - auch im Ausbildungsverbund - gewinnen wollen (z.B. Betriebe mit ausländischen Inhabern; Betriebe in neuen technologieintensiven Branchen; Existenzgründer), beispielsweise durch direkte Ansprache und Beratung sowie praktische Hilfen bei der Erlangung der Ausbildungserlaubnis, der Organisation und Gestaltung der Ausbildung;


Projekte, die die Vermittlung junger Frauen in zukunfts- und technikorientierte Ausbildungs​berufe mit unterproportionalem Frauenanteil unterstützen;


Projekte, die durch Angebote zur Beratung und Unterstützung bei der Gestaltung und Durchführung der Ausbildung zusätzliche betriebliche Ausbildungsplätze für benachteiligte und ausländische Jugendliche gewinnen wollen.

§ 3 Förderfähige Projektkosten
(1) Förderfähig sind die zur Entwicklung und Durchführung von erfolgversprechenden Projekt​konzepten notwendigen Personal- und Sachkosten, einschließlich der Kosten für den Einsatz von Personal zur Ansprache und Unterstützung von Betrieben.

(2) Voraussetzung für die Förderung ist die Zusätzlichkeit der Maßnahme oder deren Auswei​tung.

(3) Von der Förderung ausgeschlossen sind

1.  die Gewährung von Zuschüssen zu den von den Betrieben üblicherweise für die Berufsausbildung aufzuwendenden Personal- und Sachkosten und

2. die Kosten der Beschäftigung von Personal zur Ansprache und Unterstützung von Betrieben bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts, zu deren Aufgaben die Beratung von ausbildenden bzw. ausbildungsinteressierten Betrieben oder die Förderung der beruflichen Integration von Jugendlichen gehören, es sei denn, dieses Personal wird für zusätzliche Arbeiten im Sinne des § 261 Abs. 2 SGB III eingesetzt.

(4) Die Dauer der Förderung der Projekte beträgt in der Regel ein Jahr. Projekte, für deren Er​folg es notwendig ist, dass die Berufsausbildung der im Rahmen des Projektes in betriebliche Ausbildung vermittelten Jugendlichen begleitet wird (z.B. Projekte zur Unterstützung von Be​trieben bei der Ausbildung benachteiligter Jugendlicher; Projekte zur Betreuung und Verwaltung von Ausbildungsverbünden) können erforderlichenfalls bis zum Ende der Ausbildungszeit die​ser Jugendlichen gefördert werden.

§ 4 Förderung von Ausbildungsverbünden
(1) Bei Ausbildungsverbünden, die neu geschaffen oder ausgeweitet werden, kann - sofern sie nicht nach den §§ 1 und 2 gefördert werden - für im Jahr 2001 neu begründete betriebliche Ausbildungsverhältnisse ein einmaliger Zuschuss zu den Verwaltungs- und Organisationskos​ten sowie den sonstigen verbundbedingten Mehrkosten gewährt werden. Bestehende Ausbil​dungsverbünde können nur gefördert werden, wenn die Zahl der Ausbildungsverhältnisse ge​genüber 2000 ausgeweitet wird. Förderfähig sind nur die Kosten zusätzlicher Ausbildungsverhältnisse.

(2) Der Zuschuss beträgt für jedes förderfähige Ausbildungsverhältnis pauschal 3.000 DM. Für die Übernahme Jugendlicher in betriebliche Ausbildung, die nach diesem Programm eine außerbetriebliche Ausbildung begonnen haben, erhöht sich der Zuschuss um 2.000 DM, wenn die außerbetriebliche Ausbildungszeit angerechnet wird. Die Höchstförderung pro Ausbildungsverbund ist begrenzt auf die Summe der Zuschüsse für bis zu 20 Förderfälle.

(3) Ein Drittel des Zuschusses wird ausgezahlt, wenn das zu fördernde Ausbildungsverhältnis in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse bei der zuständigen Stelle eingetragen ist (§§ 31 ff. Berufsbildungsgesetz - BBiG) und die Ausbildung begonnen hat. Die Restsumme wird nach Ablauf der Probezeit (§ 13 BBiG) ausgezahlt, wenn das geförderte Ausbildungsverhältnis fortgesetzt wird.

(Artikel 3

Trainingsprogramm für noch nicht vermittelte Bewerberinnen und Bewerber)

aufgehoben

Artikel 4
Ein Ausbildungsjahr in außerbetrieblicher Ausbildung für im Dezember noch nicht vermittelte Bewerberinnen und Bewerber und gegebenenfalls Fortsetzung der außerbetrieblichen Ausbildung bis zum Berufsabschluss

§ 1 Zielsetzung

(1) Ausbildungsfähige Jugendliche, die 

1.
am 30.09.2000 als noch nicht vermittelte Bewerberinnen und Bewerber gemeldet waren oder an einer über den 30.09.2000 hinaus andauernden kurzfristigen Maßnahme nach diesem Programm teilgenommen haben, und

2.
im Dezember 2000 bei den Arbeitsämtern als noch nicht vermittelte Bewerberinnen und Bewerber um Ausbildungsplätze für das laufende Ausbildungsjahr 2000/2001 gemeldet sind, 

werden von den Arbeitsämtern Anfang Dezember schriftlich zu einem weiteren Beratungs-/Vermittlungsgespräch eingeladen. Ihnen kann eine Ausbildung in einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf im Rahmen eines Berufsausbildungsvertrages nach dem Berufsbildungsgesetz in einer außerbetrieblichen Einrichtung angeboten werden, wenn in einem Beratungs-/Vermittlungsgespräch der Berufsberatung des Arbeitsamtes festgestellt wird, dass 

1.
sie sich nachweislich erfolglos auf betriebliche Ausbildungsplätze beworben haben,


2.
ihnen ein möglichst wohnortnaher betrieblicher Ausbildungsplatz im gewünschten Berufsfeld nicht mehr angeboten werden kann sowie 

3.
ihnen kein sonstiges Ausbildungsangebot, insbesondere in einem öffentlich geförderten Sonderprogramm oder nach dem SGB III, gemacht werden kann.

(2) In besonderen Härtefällen können abweichend von Absatz 1 S. 1 Nr. 1 auch Jugendliche, die sich erst nach dem 30. September 2000 beim Arbeitsamt als Bewerberinnen und Bewerber um eine Ausbildungsstelle für das laufende Ausbildungsjahr melden, berücksichtigt werden. Ein besonderer Härtefall liegt vor, wenn die Bewerberin oder der Bewerber

1. eine Ausbildung aus gesundheitlichen Gründen oder wegen Konkurs des 

Ausbildungsbetriebes nicht fortsetzen kann,

2. sich wegen einer über den 30. September 2000 hinaus dauernden längerfristigen Erkrankung nicht als Bewerberin oder Bewerber um einen Ausbildungsplatz melden konnte.

(3) Die Förderung Jugendlicher ist nur in Arbeitsamtsbezirken möglich, in denen die Zahl der unbesetzten Ausbildungsstellen die Zahl der noch nicht vermittelten Bewerber am 30. September 2000 unterschreitet oder um weniger als 15 % überschreitet; in den anderen Arbeitsamtsbezirken ist eine Förderung nur möglich, wenn ein besonderer Härtefall nach Absatz 2 S. 2 Nr. 1 vorliegt. Die Förderung Jugendlicher mit Hochschulzugangsberechtigung ist nur in besonderen Härtefällen möglich. In den neuen Ländern sowie im Land Berlin darf die Zahl der geförderten Plätze 15 % des in der  Bund-Länder-Vereinbarung über das Ausbildungsplatzprogramm Ost 2000 vom 9. Juni 2000 festgelegten Platzkontingents pro Land nicht überschreiten. Die Landesarbeitsämter entscheiden über die Verteilung der Plätze auf die Arbeitsämter. 

(4) Die Förderung ist nachrangig gegenüber dem Ausbildungsplatzprogramm Ost 2000 und anderen Sonderprogrammen und Fördermaßnahmen des Bundes und der Länder zur Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze. Erst wenn in diesen Programmen der betriebsnahen, außerbetrieblichen und schulischen Ausbildung im entsprechenden Berufsfeld keine Plätze mehr zur Verfügung stehen, ist eine Förderung möglich. Ein Aufnahme von Teilnehmern anderer betrieblicher, betriebsnaher, außerbetrieblicher oder schulischer Maßnahmen ist ausgeschlossen.

(5) Die Förderung der außerbetrieblichen Ausbildung beginnt spätestens am 1. Februar 2001
(6) Die Bemühungen, den Auszubildenden in eine betriebliche Ausbildung zu vermitteln, sind unvermindert fortzusetzen. Die Träger der Maßnahmen sind zu verpflichten, diese Bemühun​gen aktiv zu unterstützen.

(7) Der Anteil betrieblicher Praktikumphasen darf vier Monate pro Ausbildungsjahr nicht überschreiten. 

§ 2 Dauer der Förderung
(1) Die Förderung wird für ein Ausbildungsjahr bewilligt. Sie endet mit dem Übergang in eine betriebliche Ausbildung.

(2) Die Förderung kann nach Ablauf eines Ausbildungsjahres um ein weiteres Jahr fortgesetzt werden, solange es trotz andauernder Bemühungen im Zusammenwirken mit dem Träger der Maßnahme nicht ge​lingt, den Auszubildenden in eine betriebliche Ausbildung zu vermitteln. Gelingt auch nach einem weiteren Ausbildungsjahr die Vermittlung in eine betriebliche Ausbildung nicht, kann die Ausbildung bis zum Berufsabschluss gefördert werden.

§ 3 Leistungen
(1) Die Förderung umfasst die Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung zuzüglich des Gesamtso​zialversicherungsbeitrages und des Beitrags zur Unfallversicherung sowie die Maßnahmekos​ten.

(2) Für die Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung gilt § 244 SGB III entsprechend.

(3) Die Maßnahmekosten können übernommen werden. Sie dürfen 80 % der Kosten der außerbetrieblichen Ausbildung nach den §§ 240 ff SGB III im Arbeitsamtsbezirk nicht überschreiten.

(4) Für besondere Aufwendungen bei erfolgreicher, vorzeitiger Vermittlung Jugendlicher in eine betriebliche Ausbildung kann der Träger eine Pauschale erhalten. Die Vermittlung muss spätestens 12 Monate vor dem vertraglichen Ausbildungsende erfolgt sein. Die Pauschale beträgt 4.000 DM pro Fall. Die Vermittlung gilt als erfolgreich, wenn das Ausbildungsverhältnis des Jugendlichen mit dem Betrieb nach Ablauf der Probezeit fortbesteht. Die Pauschale kann für jeden Jugendlichen nur einmal gezahlt werden.

Artikel 5

Nachholen des Hauptschulabschlusses

§ 1 Zielsetzung

Arbeitslose Jugendliche, die noch nicht über einen Hauptschulabschluss oder einen entspre​chenden Abschluss verfügen und nicht mehr der Schulpflicht unterliegen, können im Rahmen einer ausbildungsvorbereitenden Maß​nahme auf den nachträglichen Erwerb des Hauptschul​abschlusses oder eines vergleichbaren Abschlusses vorbereitet werden.

§ 2 Förderfähige Maßnahmen

Maßnahmen sind nur dann förderfähig, wenn sie nicht den Schulgesetzen der Länder unterlie​gen und neben der Vorbereitung auf den Erwerb des Hauptschulabschlusses auch praxisorien​tierte Hilfen zur Berufsorientierung und Berufswahl vorsehen.

§ 3 Leistungen
(1) Jugendliche können eine Pauschale als Bedarf für den Lebensunterhalt erhalten. Für ihre Höhe gelten die §§ 66 und 413 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 SGB III entsprechend. Für die Fahr​kosten und die sonstigen Aufwendungen gelten die §§ 67 und 68 Abs. 2 und 3 SGB III. Die Leistungen werden während Fehlzeiten aus wichtigem Grund weitergezahlt.

(2) Jugendliche, die zu Beginn der Maßnahme ansonsten Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe gehabt hätten, der höher ist als die Pauschale für den Lebensunterhalt nach Absatz 1, können die Pauschale in Höhe des Arbeitslosengeldes oder der Arbeitslosenhilfe er​halten.

(3) Die Lehrgangskosten können übernommen werden. Sie dürfen die Kosten vergleichbarer berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit - ohne Berücksichti​gung der Leistungen nach Absatz 1 - nicht überschreiten.

Artikel 6
Arbeit und Qualifizierung für (noch) nicht

ausbildungsgeeignete Jugendliche (AQJ)

§ 1 Zielsetzung

Der Übergang von Jugendlichen ohne oder mit schwachem Schulabschluss in eine betriebliche oder sonstige Ausbildung oder Arbeit soll durch die Kombination eines sozialversicherungspflichtigen betrieblichen Praktikums mit einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme in Teilzeit verbessert werden.

§ 2 Förderfähiger Personenkreis

Jugendliche, die noch nicht ausbildungsfähig sind, können in entsprechen​der Anwendung der Richtlinien des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung vom 21. April 1998 (siehe Anlage) gefördert werden. 

§ 3 Förderfähige Maßnahmen

(1) Praktikum im Betrieb und berufsvorbereitende Qualifizierung beim Träger sind gleichwertige Elemente der Maßnahme. Abweichend von den in § 2 genannten Richtlinien muss der Anteil der berufsvorbereitenden Qualifizierung am Gesamtumfang der Maßnahme mindestens 40 % umfassen. 

(2) Die Maßnahmedauer beträgt abweichend von den in § 2 genannten Richtlinien höchstens ein Jahr.

(3) Die Praktikumvergütung beträgt abweichend von den in § 2 genannten Richtlinien höchstens 500 DM pro Monat. Die Kosten der schulischen Berufsvorbereitung sind abweichend von den in § 2 genannten Richtlinien nicht förderfähig.

Artikel 7

Berufliche Nach- und Zusatzqualifizierung 
§ 1 Zielsetzung

(1) Maßnahmen nach diesem Artikel sollen die Vermittlungsfähigkeit arbeitsloser oder von 

Arbeitslosigkeit bedrohter Jugendlicher in Arbeit durch eine berufliche Nach- oder 

Zusatzqualifizierung verbessern. Für Jugendliche ohne Berufsabschluss hat die Vermittlung in 

eine Ausbildungsstelle Vorrang. Gefördert werden soll vorrangig die Teilnahme an Maßnahmen, die Zeiten betrieblicher Prak​tika enthalten und die insbesondere der Vermittlung berufspraktischer Fertigkeiten dienen. Soweit die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache nicht vorhanden sind, kann ihre Vermittlung Bestandteil der Maßnahme sein.

(2) Arbeitslose Jugendliche ohne Berufsabschluss, für die eine Berufsvorbereitung oder Berufsausbildung nach den Artikeln 4 bis 6 nicht in Betracht kommt, sollen durch Maßnahmen der Nachqualifizierung einen anerkannten Berufsabschluss oder einen auf dem Arbeitsmarkt verwertbaren Teil einer anerkannten Berufsausbildung erwerben. Die Maßnahmen sollen Qualifikationsbestandteile aus anerkannten Ausbildungsberufen enthalten und Qualifikationen vermitteln, die am Arbeitsmarkt verwertbar sind. In den Fällen, in denen die schrittweise Vermittlung der vollen Qualifikation einer anerkannten Berufsausbildung möglich ist, soll die Förderung bis zum Erwerb des anerkannten Berufsabschlusses fortgesetzt werden, wenn eine Vermittlung in eine Ausbildungsstelle nicht gelingt. Die durch diese Maßnahmen erworbenen Qualifikationen sollen so bescheinigt werden, dass sie für eine anschließende Berufsausbildung oder eine Beschäftigung verwertbar sind.

(3) Arbeitslosen Jugendlichen, die bereits über einen Berufsabschluss verfügen, sollen Zusatzqualifikationen vermittelt werden, die die berufliche Eingliederung erleichtern. Zuvor sind alle Vermittlungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Die Zusatzqualifikationen sollen die erworbenen beruflichen Kenntnisse erhalten und erweitern. Als Grundlage für die berufliche Eingliederung soll ein individueller Eingliederungsplan aufgestellt werden. Soweit Kenntnisse im IT- und Multimediabereich nicht vorhanden sind, soll die erforderliche Medienkompetenz vermittelt werden.

(4) Jugendliche, für die zur Feststellung der Eignung oder zur Erleichterung einer passgenauen Vermittlung weitere Bemühungen erforderlich sind, können durch die Teilnahme an einer Trainingsmaßnahme gefördert werden. Zum Erwerb von Berufspraxis kann eine solche Trainingsmaßnahme auch in einem Betrieb durchgeführt werden.

§ 2 Leistungen

(1) Arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit bedrohte Jugendliche können Leistungen zur Förde​rung der beruflichen Weiterbildung in entsprechender Anwendung des SGB III auch dann er​halten, wenn die Voraussetzungen des § 78 Satz 1, des § 79 oder des § 92 Abs. 2 SGB III nicht erfüllt sind.

(2) Jugendliche erhalten während der Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme anstelle des Unterhaltsgeldes nach den §§ 153 und 154 SGB III ein Unterhaltsgeld nach diesen Richtli​nien. Es beträgt bei Teilnahme an Vollzeitmaßnahmen 

1.
für einen Jugendlichen, der die Voraussetzungen des § 129 Nr. 1 SGB III erfüllt, 1.000  DM monatlich,

2.
für die übrigen Teilnehmer 900 DM monatlich.

Bei Teilzeitmaßnahmen darf es nur zur Hälfte erbracht werden.

(3) Für die Teilnahme an einer Trainingsmaßnahme gelten die §§ 48 und 49 SGB III entspre​chend. Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Ar​beitslosenhilfe haben, erhalten eine Pauschale zum Lebensunterhalt in Höhe von 700  DM monatlich. 

(4) Für Jugendliche, die ein Unterhaltsgeld oder bei Teilnahme an einer Trainingsmaßnahme eine Pauschale zum Lebensunterhalt nach diesen Richtlinien erhalten und deren Schutz im Krankheits- oder Pflegefall nicht anderweitig sichergestellt ist, können die Beiträge für eine freiwillige Krankenversicherung sowie für eine Pflegeversicherung bei einem Träger der ge​setzlichen Kranken- und sozialen Pflegeversicherung übernommen werden. In begründeten Ausnahmefällen können die Kosten für eine entsprechende private Kranken- und Pflegeversi​cherung übernommen werden, wenn durch den Träger der gesetzlichen Kranken- und sozialen Pflegeversicherung ein Versicherungsschutz nicht gewährleistet ist. 

(5) Die Vorschriften des SGB III über das Unterhaltsgeld mit Ausnahme des § 156 SGB III gel​ten entsprechend, soweit die Besonderheiten dieser Regelung nicht entgegenstehen.

Artikel 8

Lohnkostenzuschüsse für arbeitslose Jugendliche
§ 1 Zielsetzung

(1) Arbeitslosen Jugendlichen soll durch die Gewährung von Lohnkostenzuschüssen an Arbeit​ge​ber die Eingliederung in das Erwerbsleben erleichtert werden. Jugendlichen ohne Ausbil​dung sollen vorrangig Qualifizierungsmaßnahmen nach diesen Richtlinien angeboten werden.

(2) Zweckmäßige ergänzende Qualifizierungsmaßnahmen nach diesen Richtlinien können auch während einer mit Lohnkostenzuschüssen geförderten Beschäftigung durchgeführt und gefördert werden. 

§ 2 Förderfähiger Personenkreis

(1) Jugendliche können gefördert werden, wenn sie seit mindestens 3 Monaten arbeitslos sind und die Gefahr einer länger dauernden Arbeitslosigkeit von insgesamt mehr als 6 Monaten be​steht.

(2) Zeiten der Arbeitslosigkeit werden entsprechend § 18 SGB III festgestellt. Nachgewiesene Zeiten ohne Beschäftigung stehen der Arbeitslosigkeit gleich.

(3) Die Arbeitsämter sollen aktiv darauf hinwirken, dass junge Frauen auch in für sie untypi​sche Berufstätigkeiten vermittelt werden können.

§ 3 Leistungen

(1) Arbeitgeber, die mit einem förderfähigen Jugendlichen ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis mit einer Wochenarbeitszeit von mindestens 15 Stunden begründen, können zum Ausgleich anfänglicher Minderleistungen des Jugendlichen einen Lohnkostenzu​schuss erhalten, wenn das Arbeitsverhältnis sonst nicht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt begründet werden könnte.

(2) Der Lohnkostenzuschuss kann für längstens 24 Monate gewährt werden und beträgt

- bei einer Bewilligungsdauer von bis zu 12 Monaten bis zu 60 % und

- bei einer Bewilligungsdauer von bis zu 24 Monaten bis zu 40 %

des berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts.

(3) Für den Lohnkostenzuschuss sind das vom Arbeitgeber regelmäßig gezahlte Arbeitsentgelt und der pauschalierte Anteil des Arbeitgebers am Gesamtsozialversicherungsbeitrag berück​sichtigungsfähig. Das Arbeitsentgelt wird nur berücksichtigt, soweit es das tarifliche Arbeits​entgelt oder, wenn eine tarifliche Regelung nicht besteht, das für vergleichbare Tätigkeiten ortsübliche Arbeitsentgelt nicht übersteigt und nicht höher ist als die Bezugsgröße im Sinne der Vorschriften für die Sozialversicherung. Arbeitsentgelt, das einmalig gezahlt wird, ist nicht be​rücksichtigungsfähig.

(4) Der Zuschuss wird zu Beginn der Maßnahme in monatlichen Festbeträgen für die Förder​dauer festgelegt. Die monatlichen Festbeträge werden nur angepasst, wenn sich das berück​sichtigungsfähige Arbeitsentgelt verringert.

(5) Das Arbeitsamt soll arbeitslosen Jugendlichen in geeigneten Fällen eine Förderungszusage dem Grunde nach zur Vorlage beim Arbeitgeber ausgeben, um die Selbstsuche durch den Jugendlichen zu fördern.

(6) Beteiligt sich ein Dritter mit mindestens 50 % an der Förderung, kann das Arbeitsamt für jeden von ihm benannten Jugendlichen, der in der Regel mindestens ein halbes Jahr arbeitslos ist, eine Pauschale an den Dritten oder die von ihm benannte Stelle auszahlen. Die Pauschale darf 30 % des regelmäßigen Arbeitsentgelts einschließlich des pauschalierten Anteils des Arbeitgebers am Gesamtsozialversicherungsbeitrag nicht übersteigen. Die Einzelheiten sind in einer Verwaltungsvereinbarung zwischen dem zuständigen Landesarbeitsamt und dem Dritten in Anlehnung an diese Richtlinien zu regeln. Der Dritte hat in dem Bescheid auf die Förderung durch dieses Programm hinzuweisen.

§ 4 Verhältnis zu anderen Förderleistungen

(1) Die Förderung kann mit zusätzlichen Landes- und Kommunalmitteln sowie mit öffentlichen Infrastrukturmaßnahmen verbunden werden.

(2) Im Anschluss an Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik sowie eine Beschäftigungsför​derung nach § 19 Bundessozialhilfegesetz soll eine Förderung nur nach besonderer Prüfung der arbeitsmarktpolitischen Notwendigkeit erfolgen. 

§ 5 Pflichten des Arbeitgebers

Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer während der Förderzeit und einer Weiterbeschäfti​gungszeit, die der halben Förderdauer entspricht, zu beschäftigen. Nach Abschluss der Förde​rung hat der Arbeitgeber die monatlich gezahlten Arbeitsentgelte nachzuweisen. Die Lösung des Arbeitsverhältnisses während der Förderzeit ist unter Angabe der dafür maßgeblichen Gründe mitzuteilen.

§ 6 Rückforderung der Leistung

(1) Der Lohnkostenzuschuss kann teilweise zurückgefordert werden, wenn das Beschäfti​gungsverhältnis während der Förderzeit oder der Weiterbeschäftigungszeit beendet wird. Das gilt nicht, wenn

1.
der Arbeitgeber berechtigt war, das Arbeitsverhältnis aus Gründen, die in der Person oder dem Verhalten des Arbeitnehmers liegen, oder aus dringenden betrieblichen Erfordernis​sen, die einer Weiterbeschäftigung in diesem Betrieb entgegenstehen, zu kündigen oder

2.
die Beendigung des Arbeitsverhältnisses auf das Bestreben des Arbeitnehmers hin erfolgt, ohne dass der Arbeitgeber den Grund hierfür zu vertreten hat.

(2) Bei einer Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses während der Förderzeit ist die Rückzahlung auf die Hälfte des gewährten Förderbetrages begrenzt. Bei einer Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses während der Weiterbeschäftigungszeit ergibt sich der Rückzah​lungsbetrag aus der Multiplikation der Monate, die zur vollen Weiterbeschäftigungszeit fehlen, mit dem zuletzt gezahlten monatlichen Lohnkostenzuschuss.

Artikel 9

Qualifizierungs-Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

§ 1 Zielsetzung
(1) Durch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen mit integrierter beruflicher Qualifizierung (Qualifizie​rungs-ABM) sollen Jugendliche im Sinne des § 2 Qualifikationen im beruflichen Bereich erwer​ben, die auf dem Arbeitsmarkt verwertbar sind. Die durchgeführte Qualifizierung soll dem Ju​gendlichen bescheinigt werden. Jugendliche, die für eine Erstausbildung in Betracht kommen oder auf eine Berufsausbil​dung vorbereitet werden sollen, können nicht gefördert werden. Vorrang vor Zuweisung in eine Qualifizierungs-ABM hat die Vermittlung in Arbeit oder eine Qualifizierung.

(2) Die Vorschriften des Sozialgesetzbuches, insbesondere die §§ 7 und 8 und das Sechste Kapitel, Fünfter Abschnitt des SGB III sind entsprechend anzuwenden, soweit sich aus dem Nachfolgenden nichts anderes ergibt.

§ 2 Förderfähiger Personenkreis
Es können gefördert werden,

1.
Jugendliche,

2.
Arbeitnehmer, deren Zuweisung wegen der Wahrnehmung von Anleitungs- oder Betreu​ungsaufgaben für die Durchführung der Maßnahme notwendig ist,

die seit mindestens drei Monaten arbeitslos sind und von längerer Arbeitslosigkeit bedroht sind. § 263 SGB III findet keine Anwendung. Für förderungsfähige Personen nach Satz 1, die bereits in eine Maßnahme zugewiesen waren, kann in begründeten Einzelfällen von der Voraussetzung der dreimonatigen Arbeitslosigkeit nach Satz 1 abgesehen werden, wenn dies zur erfolgreichen Betreuung und Anleitung oder zur beruflichen Eingliederung von Jugendlichen in besonderer Weise beiträgt. Für Jugendliche darf die Gesamtzeit der Teilnahme an Maßnahmen nach diesem Artikel ein Jahr nicht übersteigen.

§ 3 Maßnahmen
(1) Der Anteil der beruflichen Qualifizierung der Jugendlichen an der Dauer der Gesamtmaß​nahme soll mindestens 30 % und höchstens 50 % betragen. § 261 Abs. 4 Satz 2 SGB III ist nicht anzuwenden. Der Zeitanteil für die berufliche Qualifizierung kann auch zu größeren Zeit​abschnitten zusammengefasst werden (Blocksystem).

(2) Von einer beruflichen Qualifizierung kann abgesehen oder der Qualifizie​rungsanteil von mindestens 30 % kann unterschritten werden, wenn die berufliche Qualifizie​rung nach Absatz 1 nicht sinnvoll erscheint.

(3) Der Träger kann mit Zustimmung des Arbeitsamtes einen Dritten mit der Durchführung der beruflichen Qualifizierung beauftragen. Ansprüche des Dritten, der die berufliche Qualifizierung im Auftrag durchführt, gegenüber der Bundesanstalt für Arbeit bestehen insoweit nicht.

§ 4 Leistungen
(1) Für die Dauer der Qualifizierungs-ABM können an Träger Zuschüsse zu dem Arbeitsentgelt gezahlt werden. Als Arbeitsentgelt gilt das für die Teilnahme an der Qualifizierungs-ABM (Gesamtmaßnahme) gezahlte Entgelt. Die Zuschüsse betragen 100 % des berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgeltes im Sinne des § 265 SGB III. Dies gilt entsprechend für Arbeitnehmer nach § 2 Satz 1 Buchstabe b.

(2) Für die berufliche Qualifizierung im Rahmen der Qualifizierungs-ABM können die notwen​digen Maßnahmekosten übernommen werden. 
(3) Sachkosten zu den entstehenden notwendigen Aufwendungen für die Vorbereitung und Durchführung von Qualifizierungs-Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen können für Eintritte gefördert werden, soweit

1.
diese Zuschüsse für die Durchführung der Maßnahmen notwendig sind,

2.
die Finanzierung der Maßnahme auf andere Weise nicht erreicht werden kann und

3.
an der Durchführung der Maßnahme ein besonderes arbeitsmarktpolitisches Interesse besteht.

Die Zuschüsse zu den Sachkosten werden in pauschalierter Form erbracht. Hierbei darf ein Betrag von 500 DM, bei Vergabe der Arbeiten im Sinne des § 262 SGB III in Höhe von 800 DM je gefördertem Arbeitnehmer und Fördermonat nicht überschritten werden. § 266 SGB III bleibt unberührt. Im erforderlichen Umfang können Vorauszahlungen auf die während der Förderungsdauer voraussichtlich entstehenden Sachkosten erbracht werden. Anschaffungen von Ausrüstungsgegenständen im Wert von über 800 DM können nur bis zu einer Höhe von 20 % pro Förderungsjahr gefördert werden; bei einem kürzeren Förderungszeitraum als einem Jahr vermindert sich der Pro​zentsatz entsprechend.

§ 5 Zusätzlichkeit der Arbeiten und öffentliches Interesse
Abweichend von § 260 Abs. 1 Nr. 1 SGB III und § 261 Abs. 1 bis 3 SGB III sind die Zusätzlich​keit der Arbeiten und das öffentliche Interesse an den Arbeiten zu vermuten, wenn 

1.
der Qualifizierungsanteil 50 % beträgt und in Zusammenhang mit den Arbeiten steht oder 

2.
die Arbeiten in Tätigkeitsfeldern nach § 273 SGB III stattfinden.

Eine Förderung ist ausgeschlossen, wenn zu vermuten ist, dass der Arbeitgeber die Beendi​gung eines Beschäftigungsverhältnisses veranlasst hat, um Zuschüsse für eine Qualifizierungs-ABM zu erhalten.

§ 6 Vergabe der Arbeiten
Eine Verpflichtung, Arbeiten im gewerblichen Bereich nach § 262 SGB III zu vergeben, besteht nicht.

Artikel 10

Beschäftigungsbegleitende Hilfen
§ 1 Zielsetzung

Durch gezielte Hilfen zur Qualifizierung und Stabilisierung soll die betriebliche Eingliederung Jugendlicher gefördert werden.

§ 2 Förderfähiger Personenkreis

Förderfähig sind Jugendliche, die we​gen der in ihrer Person liegenden Gründe ohne die Förde​rung ein Arbeitsverhältnis nicht be​gründen oder festigen können.

§ 3 Förderfähige Maßnahmen

(1) Träger von Maßnahmen der Arbeitsförderung können Zuschüsse erhalten, wenn sie durch zusätzliche Maßnahmen zur betrieblichen Eingliederung für förderfähige Jugendliche deren be​rufliche Eingliederung in den Betrieb ermöglichen und ihre Einglie​derungsaussichten verbes​sern.

(2) Förderfähig sind Maßnahmen, die die betriebliche Eingliederung unterstützen und über be​triebsübliche Inhalte hinausgehen (beschäftigungsbegleitende Hilfen). Hierzu gehören Maß​nahmen

1.
zum Abbau von Sprach- und Bildungsdefiziten,

2. zur Förderung der Fachpraxis und Fachtheorie und

3. zur sozialpädagogischen Begleitung.

(3) Arbeitgeber können für die Beschäftigung von Jugendlichen durch Zuschüsse gefördert werden, soweit beschäftigungsbegleitende Hilfen nach diesem Sofortprogramm während der Arbeitszeit durchgeführt werden.

§ 4 Leistung

(1) Als Maßnahmekosten können dem Träger die angemessenen Aufwendungen für das zur Durchführung der Maßnahme eingesetzte erforderliche Fachpersonal sowie das in​soweit erforderliche Leitungs- und Verwaltungspersonal sowie die angemessenen Sach- und Verwaltungskosten erstattet werden.

(2) An Arbeitgeber können in den Fällen des § 3 Abs. 3 Zuschüsse in Höhe des Betrages er​bracht werden, der sich als anteilige Vergütung einschließlich des darauf entfallenden Arbeit​geberanteils am Gesamtsozialversicherungsbeitrag errechnet.

(3) Die Förderung darf eine Dauer von 6 Monaten nicht übersteigen.

Artikel 11

Soziale Betreuung zur Hinführung an Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen
§ 1 Zielsetzung

Die Bundesanstalt für Arbeit gewährt Zuschüsse an Träger von Beschäftigungs- und Qualifi​zierungsprojekten für Jugendliche, die nicht beschäftigt und in keiner Ausbildung sind, um mit Hilfe zusätzlicher sozialer Betreuungsmaßnahmen besonders benachteiligten Jugendlichen die Eingliederung in das Ausbildungs- und Beschäftigungssystem zu erleichtern. Die Dienststellen der Bundesanstalt für Arbeit haben hierbei auf der Grundlage der Empfehlungen zur Zusammenarbeit der Arbeitsämter mit den Kommunen bei der beruflichen und sozialen Integration junger Menschen eng mit den Trägern der Jugendhilfe und der Sozialhilfe zusammenzuarbeiten. Durch diese Zusammenarbeit soll insbesondere die dauerhafte berufliche Eingliederung der Zielgruppe erreicht werden.

§ 2 Förderfähiger Personenkreis

In den Maßnahmen dürfen nur besonders benachteiligte Jugendliche betreut werden, die we​gen besonderer persönlicher Merkmale vorhandene Angebote zur be​ruflichen Eingliederung nicht oder nicht mehr in Anspruch nehmen oder mit diesen noch nicht eingegliedert werden können. Hierzu gehören unter ande​rem ehemalige Sonder​schüler und Hauptschüler ohne qualifizierten Abschluss sowie Jugendliche aus einem schwieri​gen sozialen Umfeld.

§ 3 Maßnahmen

(1) Gefördert werden zusätzliche Maßnahmen im Vorfeld der Berufsvorbereitung, beruflichen Bildung und Beschäftigung. Insbesondere sollen passive Jugendliche durch Vor-Ort-Beratung und Einbindung von Jugendberatern in das Umfeld der Jugendlichen erreicht werden, um sie dem Bildungs- und Beschäftigungssystem zuzuführen. Dabei ist der soziale Hintergrund und die Persönlichkeitsstruktur der einzelnen Jugendlichen zu berücksichtigen.

Gefördert werden sollen insbesondere zusätzliche niedrigschwellige Angebote, die Jugendliche an Ausbildung und Arbeit heranführen sollen, die auf andere Weise nicht erreicht werden können.

(2) Die Maßnahme muss eine ordnungsgemäße und erfolgrei​che Durchführung erwarten las​sen.

(3) Jugendliche, die nach Arbeitslosigkeit eine Beschäftigung oder Ausbildung gefunden ha​ben, können zur Unterstützung der Kontaktaufnahme mit passiven beschäftigungslosen Ju​gendlichen vom Träger einbezogen werden.

§ 4 Maßnahmeträger

Maßnahmeträger können sein

1.
juristische Personen des öffentlichen Rechts,

2.
Unternehmen oder Einrichtungen des privaten Rechts, die gemeinnützige Zwecke 
verfolgen,

3.
sonstige Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts, wenn sie für die 
Durchführung einer Maßnahme besonders geeignet erscheinen

und die bereits über Erfahrungen mit der Durchführung von Maßnahmen für Jugendliche zur Eingliederung in Arbeit und Beruf verfügen.

§ 5 Leistung

(1) Die Ausgaben für Betreuungspersonal können übernommen werden.

(2) Daneben werden Pauschalen gewährt für Betriebsmittelaufwand (in Höhe von 500 DM mtl./pro gefördertem Betreuer) sowie für motivierende Aktivitäten während der Maßnahme (in Höhe von 150 DM mtl./pro Jugendlichen).

(3) Die Zuschüsse können nur insoweit gewährt werden, als aufgrund anderer rechtlicher oder vertraglicher Bestimmungen eine Verpflichtung Dritter, gleichartige Leistungen zu gewähren, nicht besteht.

(4) Jugendliche, die nach § 3 Abs. 3 eingebunden werden, können vom Träger eine angemes​sene Aufwandsentschädigung erhalten.

§ 6 Betreuungspersonal

Der Maßnahmeträger darf seine Beschäftigten, die in der Regel eine Qualifikation als Sozial​pädagoge, Sozialarbeiter oder staatlich anerkannter Erzieher und eine berufliche Praxis nach​weisen sollten, finanziell nicht besser stellen als vergleichbare Bundesbedienstete. Tarifver​träge der Länder oder Kommunen sind dem BAT oder MTB gleichgestellt. Darüber hinausge​hende Vergütungen sowie sonstige über- und außertarifliche Leistungen sind nicht förde​rungsfähig.

Artikel 11 a

Mobilitätshilfen

§ 1 Zielsetzung

Arbeitslose Jugendlichen in den neuen Bundesländern, die dort keine Arbeit finden, können zur Unterstützung der Vermittlung auf unbesetzte Arbeitsplätze zusätzliche Mobilitätshilfen erhalten. Das Gleiche gilt für Jugendliche in den alten Bundesländern in den Arbeitsamtsbe​zirken, in denen die Arbeitslosigkeit Jugendlicher unter 25 Jahren im Jahresdurchschnitt 1999 über dem Bundesdurchschnitt lag. 

§ 2 Förderfähiger Personenkreis

Jugendliche können gefördert werden, wenn sie seit mindestens 3 Monaten arbeitslos ge​meldet sind und die Gefahr einer länger dauernden Arbeitslosigkeit von insgesamt mehr als 6 Monaten besteht.

§ 3 Leistungen

Arbeitsämter der in § 1 genannten Regionen können bis zu 5 % der ihnen zugewiesenen Mittel zur Förderung von Mobilitätsmaßnahmen einsetzen, um die Möglichkeiten der gesetz​lich geregelten Arbeitsförderungsleistungen und der Leistungen dieses Programms durch individuell zugeschnittene Vermittlungshilfen zu erweitern. Dazu zählen abweichend von § 54 SGB III insbesondere die Übernahme der Kosten für einen Umzug innerhalb eines halben Jahres nach Aufnahme der Beschäftigung, die Übernahme der Kosten für wöchentliche Fa​milienheimfahrten innerhalb eines halben Jahres nach Aufnahme der Beschäftigung, die Zahlung einer Mobilitätsprämie als Zuschuss oder die Übernahme der notwendigen Kosten für eine sozialpädagogische Begleitung der Jugendlichen. Voraussetzung für die Förderung ist, dass der Beschäftigungsort mehr als 100 km oder mehr als 1 ½ Stunden Fahrzeit vom ursprünglichen Wohnort des Jugendlichen entfernt liegt.
Artikel 12

Kombination von Maßnahmen

(1) Verschiedene Leistungen können, soweit sinnvoll oder erforderlich, miteinander kombiniert werden.

(2) Die Praxisphasen von Maßnahmen nach den Artikeln 7, 8 und 9 können auch im an​grenzenden Ausland durchgeführt werden, wenn der Jugendliche von seinem im Inland liegen​den Wohnsitz aus täglich die Arbeitsstätte erreicht. Im übrigen gilt § 62 Abs. 2 Nr. 4 SGB III  entsprechend. Die notwendigen Fahrkosten werden in entsprechender Anwendung des § 67 SGB III erstattet.

Artikel 13

Dauer der Förderung
(1) Soweit bei den einzelnen Leistungen nichts Abweichendes bestimmt ist, beträgt die För​derdauer grundsätzlich ein Jahr. 

Artikel 14

Programme Dritter

Leistungen nach diesem Programm sind nachrangig gegenüber vergleichbaren Leistungen Dritter, insbesondere gegenüber Programmen des Bundes, der Länder und Kom​munen. Eine Aufnahme von Jugendlichen, die eine Maßnahme eines anderen Programms oder eine Maßnahme nach dem SGB III ohne wichtigen Grund, der von ihnen zu vertreten ist, ablehnen oder abbrechen, ist aus​geschlossen. Der Nachrang nach Satz 1 gilt nicht bei Leistungen nach Artikel 7 im Verhältnis zum SGB III.

Artikel 15

Verfahrensvorschriften
(1) Leistungen nach dem Sofortprogramm werden auf Antrag gewährt. Sie sind vor Eintritt des leistungsbegründenden Ereignisses zu beantragen.

(2) Für die örtliche Zuständigkeit gilt § 327 SGB III. Über den Antrag entscheidet der Direktor des zuständigen Arbeitsamtes.

(3) Die Entscheidung über den Antrag ergeht durch schriftlichen Bescheid. Der Bewilligungsbe​scheid soll die zur Erreichung des Leistungszwecks erforderlichen Auflagen und Bedingungen enthalten. Im Vertrag ist in geeigneter Form darauf hinzuweisen, dass die Maßnahmen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert werden.

(4) Für die Auszahlung der Leistungen ist § 337 SGB III entsprechend anzuwenden. 
(5) Im übrigen finden die Vorschriften des Ersten, Dritten und Zehnten Buches Sozialgesetz​buch Anwendung, soweit in diesen Richtlinien nichts Abweichendes geregelt ist.

(6) Die Dienststellen der Bundesanstalt für Arbeit haben bei der Umsetzung des Sofort​programms 

a)
eng mit den Betrieben und Verwaltungen, Trägern, Einrichtungen der Arbeitgeber und Gewerkschaften, den für die Berufsbildung zuständigen Stellen, Ländern und Kommunen, darunter insbesondere mit den Trägern der Sozialhilfe und Jugendhilfe, zusam​menzuarbeiten und

b)
zur Überwachung der anteiligen Förderung nach Artikel 1 Abs. 4 ihre Beauftragten für Frauenbelange und Ausländerbeauftragten zu beteiligen und monatlich zu unterrichten.

(7) Die Dienststellen der Bundesanstalt für Arbeit sollen die Planung der Maßnahmen nach Artikel 2 mit den Teilnehmern regionaler Ausbildungsmarktkonferenzen abstimmen und die Struktur der Planung der Maßnahmen in ihren Verwaltungsausschüssen vorstellen.

Artikel 15a

Bewirtschaftung der Mittel

Die den Arbeitsämtern zugewiesenen Mittel sind so zu bewirtschaften, dass eine Bewilli​gung und Erbringung von Lohnkostenzuschüssen nach Artikel 8 im gesamten Haushaltsjahr gewährleistet ist.

Artikel 16

Ruhen des Anspruchs auf Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe

Bei Jugendlichen, die Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe beziehen, gelten die Vorschriften über den Eintritt einer Sperrzeit nach § 144 SGB III.

Artikel 17 

Kürzung der Sozialhilfe

Bei Jugendlichen, die Sozialhilfe beziehen, hat das Arbeitsamt im Falle der unbegründeten Verweigerung der Teilnahme oder des unbegründeten Abbruchs von Maßnahmen nach Artikel 1 Abs. 2 Nr. 6 bis 8 den Träger der Sozialhilfe zu unterrichten. Dieser prüft, ob der Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß § 25 BSHG zu kürzen ist. 

Artikel 18

Inkrafttreten und Übergangsregelung
Diese Richtlinien treten am 1. Januar 2000 in Kraft. Für die Fortsetzung der im Jahr 1999 begonnenen Förderung gelten die Richtlinien vom 9. Dezember 1998 (Bundesanzeiger Nummer 244 vom 29. Dezember 1998, S. 17745) in der Fassung der Änderung vom 19. Februar 1999 (Bundesanzeiger Nummer 40 vom 27. Februar 1999, S. 2897) fort. 
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